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Feuerwehr der Stadt Baden .
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8. 1

Das Feuerwehr⸗Corps hat die Beſtimmung , das

bedrohte Leben und Eigenthum der hieſigen Ein⸗

wohner zu ſchützen und zu retten , und zwar vor⸗

zugsweiſe in Brandfällen .

§. 2.

Das Corps beſteht aus 4 Abtheilungen , nämlich :

Iſte Abtheilung : die Löſchmannſchaft , fuͤr Be⸗

dienung der Feuerſpritzen ;

2te Abtheilung : die Nettungsmannſchaft , für

Rettung von Menſchen und Fahrniſſen ;

zte Abtheilung : die Arbeitsmannſchaft , ſie

beſorgt die nöthigen Abbrüche , Aufſtellung der

Leitern u. dgl . ;
Ate Abtheilung : die Feuerwache , welche die ge⸗

retteten Gegenſtände bewacht und die Ordnung

aufrecht erhält .
Die Mannſchaft der verſchiedenen Abtheilungen

hat ſich nach Bedürfniß wechſelſeitig zu unterſtützen .



8. 3.

Das ganze Corps wird von einem Commandan⸗
ten ( Major ) , welchem ein Adjutant beigegeben iſt ,
und jede der 4 Abtheilungen von einem Obmann

( Hauptmann ) und einem Stellvertreter (Lieutenant )
mit den nöthigen Rottenmeiſtern befehligt .

Dem Corps iſt ein Verrechner , ein Chirurg und
die nöthige Zahl Signalbläſer beigegeben .

§. 4.

Die innern Angelegenheiten des Corps beſorgt
ein Verwaltungsrath , welcher aus dem Com —
mandanten , als Vorſitzendem , den Obmännern ,
dem Verrechner und dem Adjutanten als Sekretär

zuſammengeſetzt iſt .

§. 5.

Der Commandant des Corps , ſowie die Abthei⸗
lungs⸗Commandanten und ihre Stellvertreter werden
nach Anhörung des Gemeinderaths von der Staats —⸗
behörde ernannt .

Den Adjutanten ernennt der Commandant , vor⸗
behaltlich der Genehmigung der Staatsbehörde .

Die Rottenmeiſter werden von der Mannſchaft
gewählt , bedürfen aber der Beſtätigung des Com⸗
mandanten nach Vernehmung des Verwaltungsraths .

Der Verrechner , der Chirurg und die Signal⸗
bläſer werden vom Verwaltungsrath gewählt und
der erſtgenannte von der Staatsbehörde beſtätigt
und verpflichtet .
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8. 65

Jeder Bürger bis zu 45 Jahren muß ſich, wenn

er einen ganz mackelloſen Leumund hat und ſowohl
in dieſer Beziehung , als auch wegen körperlicher

Tüchtigkeit vom Gemeinderath tauglich erklärt wirb ,
dem Dienſte widmen .

Ueber andere Ablehnungsgründe , über den Aus⸗

tritt aus dem Corps und über Ausſtoßung aus

demſelben wegen verbrecheriſchen oder unehrenhaften
Handlungen oder unwürdiger Aufführung entſcheidet
der Verwaltungsrath in erſter , das großh . Bezirks⸗
amt in letzter Inſtanz .

§. 7.

Freiwilliger Eintritt iſt nicht ausgeſchloſſen . Die

Aufnahme Freiwilliger geſchieht vom Verwaltungs⸗
rath in geheimer Abſtimmung , wozu zwei Drittel

der Stimmen erforderlich ſind .

§. 8.

Die Eintheilung der Mannſchaft geſchieht durch
den Verwaltungsrath .

§. 9.

Die Dienſtzeit dauert mindeſtens 3 Jahre , auch

wenn inzwiſchen das 45ſte Lebensjahr erreicht wor⸗

den iſt .

Wer aber 12 Jahre bei dem Corps gedient hat ,

kann austreten .



§. 10 .

Der Commandant und die übrigen Chargirten
werden auf 4 Jahre ernannt , beziehungsweiſe ge —

wählt , können aber wieder ernannt oder gewählt

werden .

Tranſitoriſch wird beſtimmt , daß nach den erſten

zwei Jahren 2 Obmänner , 2 Stellvertreter und die

Hälfte der Rottenmeiſter austreten , und zwar durch

das Loos in der Art , daß in jeder Abtheilung nur

1 Obmann oder 1 Stellvertreter austritt , und die

austretenden Rottenmeiſter auf die verſchiedenen
Abtheilungen ſich verhältnißmäßig vertheilen .

8. 11 .

Der Verwaltungsrath berathet und beſchließt üͤber

alle Angelegenheiten des Corps , inſofern die Dienſt⸗

vorſchriften einzelne Dienſtverrichtungen nicht den

einzelnen Chargirten überlaſſen . Demſelben ſteht

namentlich auch zu , die Beilegung von Streitig⸗

keiten , das Erkennen von Disziplinarſtrafen und

die Erlaſſung allgemeiner Dienſtvorſchriften . Der

Verwaltungsrath vertritt das Corps nach außen
in allen in ſeine Competenz einſchlagenden Geſchäf⸗
ten . Schwerere Disziplinar - und Inſubordinations⸗

vergehen werden unverzüglich dem großh . Bezirks⸗
amte zur Beſtrafung angezeigt .

Der Verwaltungsrath verhandelt unter dem Vor⸗

ſitze des Commandanten in collegialiſcher Form und

der Commandant vollzieht die Beſchlüſſe .
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§. 12 .

Der Verrechner beſorgt das Caſſaweſen und ſteht

bei einem Brande zur Verfügung des Commandanten .

8. 13 .

Jeder als Feuerwehrmann Aufgenommener hat

vor großherz . Bezirksamte Folgendes handgelübdlich

zu ſchwören :

„ Ich verſichere durch feierliches Handgelübde
an Eidesſtatt , daß ich die mit Staatsgutheißen

erlaſſenen Statuten des Feuerwehr - Corps der

Stadt Baden vom 5. März 1853 , und die

auf den Grund derſelben gegebenen Dienſt —⸗

vorſchriften nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen

befolgen und insbeſondere im Dienſte den Be⸗

fehlen meiner Vorgeſetzten unweigerliche und

unverzügliche Folge leiſten will . Dieſes ver—⸗

ſichere ich auf Ehre und Gewiſſen ! “

§. 14 .

Das Corps richtet ſich im Dienſte im Allgemeinen

nach militäriſchen Grundſätzen .

Die Mannſchaft ſoll in der Regel die Befehle
der Obern durch ihre unmittelbaren Vorgeſetzten er —

halten . In dringenden Fällen aber kann der Obere

auch unmittelbar die Mannſchaft zu gewiſſen Dienſt⸗

leiſtungen beordern .

Beim Brande bleibt die Maunſchaft , welche nicht

gerade beſchäftigt iſt , zur Verfügung des Comman —

danten geſtellt .



§. 15 .

Das Feuerwehr - Corps unterſteht dem großherz .
Bezirksamte , ſein Commandant und die Chargirten
ſind demſelben für den pünktlichen Vollzug ſeiner

Anordnungen verantwortlich .

§. 16 .

Der Commandant ernennt für den Fall ſeiner
Abweſenheit einen ſtändigen Stellvertreter aus der

Zahl der Obmänner .

8 . 17 *

Die Feuerſpritzen und Feuergeräthſchaften der
Stadt Baden werden dem Feuerwehr - Corps zur
Benutzung überlaſſen . Daſſelbe hat dafür Sorge zu

tragen , daß ſolche gut aufbewahrt und ſtets in gutem
Zuſtande erhalten werden . Wegen nöthig werdender

neuer Anſchaffungen und Reparationen hat ſich der

Verwaltungsrath mit dem Gemeinderath in ' s Be⸗

nehmen zu ſetzen , und ebenſo wegen der nöthigen
Beiträge der Stadt⸗Caſſe zur Corps⸗Caſſe .

§. 18 .

Ueber die Corps - Caſſe hat der Rechner jedes Jahr
Rechnung zu ſtellen , welche , nachdem ſie vom Ver —

waltungsrath durchgangen und richtig befunden , dem

großh . Amtsreviſorat zur Reviſion vorzulegen iſt .

8 . 19 .

Im Dienſte verunglückte Feuerwehrmänner haben
einen Anſpruch auf Unterſtützung aus der Corps⸗Caſſe .
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§. 20 .

Die vom Verwaltungsrath zu erkennenden Dis⸗
ziplinarſtrafen beſtehen : in einfachem Verweis , in
Geldſtrafen bis zu 5 fl . , in geſchärftem Verweis zu
Protokoll , in Entziehung der Charge und Auswei⸗
ſung aus dem Corps , und öffentliche Bekanntma⸗
chung . Den von der Staatsbehörde ernannten Char⸗
girten kann nur mit Genehmigung der Staatsbe⸗
hörde die Charge entzogen und dieſelben ausgewieſen
werden .

§. 21 .

Das großh . Bezirksamt kann nach Vernehmung
des Verwaltungsraths Mitglieder des Corps aus
demſelben ausſchließen .

§. 22 .

Das Corps oder einzelne Abtheilungen deſſelben
können nur mit Genehmigung des Corps - Comman⸗
danten und des großh . Bezirksamts Verſammlungen
halten .

So oft das Corps zu dienſtlichen Uebungen,
Feierlichkeiten u. dgl. ausrückt , iſt dem Bezirksamte
wenigſtens 6 Stunden vorher davon Meldung zu
machen .

Beim Eintreffen auf der Brandſtätte hat ſich ber
Commandant bei dem Amtsvorſtande oder deſſen
Stellvertreter zu melden .

8. 23 .

Die vom Corps zu erlaſſenden Dienſtvorſchriften



und Reglements , insbeſondere auch jene über die

Bekleidung und Ausrüſtung , über die Geſchäfts⸗
ordnung des Verwaltungsraths , über die Uebungen ,

den Dienſt beim Brand , über das Verfahren in

Disziplinarſachen ꝛc. , unterliegen der Staatsgeneh⸗
migung .

§. 24 .

Zuſätze zu dieſen Statuten oder Abänderungen

derſelben können nur von der Staatsbehörde ge⸗

macht werden .

§. 25 .

Jedes Mitglied erhält ein Eremplar der Statuten

eingehändigt und hat deſſen Empfang in das Auf⸗

nahmsbuch zu beſcheinigen .

Vorſtehende Statuten haben durch Erlaß der

großherzogl . Regierung des Mittelrhein - Kreiſes vom

17 . Dezember v. J . , Nr . 33,413 , die Staatsgeneh —

migung erhalten .

Baden , den 5. März 1853 .

Großh . bad . Bezirksamt .
Kuntz .

Druck von F. K. Weiß , in Baden .





Druck von F. K. Weiß in Baden.
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